Verwaltungsausfertiqung

in der Fassung des 7. Nachtrages
vom 26.11.2021

Satzung
uber die Erhebung von Abgaben

fur die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Wrist
vom 20.12.2004

(Beitrags- und Gebuhrensatzung / Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, der §§ 1, 2, 6, 8 und 9 des
Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein, des Art. Il des Gesetzes zur Regelung ab-
gabenrechtlicher Vorschriften vom 24.11.1998 und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Aus-
fuhrung des Abwasserabgabengesetzes wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde-

vertretung vom 26.11.2021 folgende Satzung erlassen:
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. Abschnitt: Grundlagen der Abgabenerhebung

§1

Offentliche Einrichtungen

(1)  Die Gemeinde betreibt zentrale 6ffentliche Einrichtungen fir die Schmutzwasserbe-
seitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung nach MalRgabe des § 4 ihrer Sat-
zung Uber die Abwasserbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung -
AAS) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Gemeinde betreibt eine weitere offentliche Einrichtung fur die Beseitigung des in
Kleinklaranlagen anfallenden Schlamms und des in geschlossenen Gruben anfallen-
den Abwassers nach MalRgabe von § 4 ihrer Satzung Uber die Abwasserbeseitigung
(Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung — AAS) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Aufgrund der offentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Féhrden-Barl vom
27.03.2001 ist die Gemeinde Wrist auch fur die Schmutzwasserbeseitigung der Grund-
stiicke in der Gemarkung Foéhrden-Barl, Flur 10, Flursticke 54/5, 55/5, 55/6 und 55/7
zustandig. Die Regelungen dieser Satzung Uber die Beitrage und Gebuhren fur die
Schmutzwasserbeseitigung gelten auch fur diese Grundsticke.

§2
Abgabenerhebung

(1)  Die Gemeinde erhebt Beitrage fur die Herstellung der zentralen 6ffentlichen Abwas-
serbeseitigungseinrichtung zur Schmutzwasserbeseitigung. Die ErschlieRung von
Grundstucken in neuen Baugebieten (raumliche Erweiterung der Abwasserbeseiti-
gungsanlagen) gilt als Herstellung zentraler offentlicher Abwasserbeseitigungsein-
richtungen.

(2) Die Erhebung von Beitragen fur den Ausbau sowie flr den Umbau zentraler 6ffentli-
cher Abwasserbeseitigungsanlagen wird von der Gemeinde ggf. in einer besonderen
Satzung geregelt.

(3) Die Gemeinde erhebt fur die Vorhaltung und Inanspruchnahme ihrer 6ffentlichen Ein-
richtungen zur Abwasserbeseitigung Gebuhren.

§3

Kostenerstattungen

Die Gemeinde fordert Kostenerstattungen bzw. Aufwendungsersatz fur zusatzliche Grund-
stiicksanschlisse nach MalRRgabe der Allgemeinen Abwasserbeseitigungssatzung (§ 25).
Soweit Grundstlucksanschlisse nach ihrer Herstellung in die 6ffentlichen Einrichtungen ein-
bezogen werden, gilt dies nur fur die Herstellung von zusatzlichen Grundsticksanschlis-
sen.



(2)

Abschnitt: Beitrage fir die zentrale Abwasserbeseitigung

§4

Grundsatze der Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt einmalige Beitrage fur die zentrale offentliche Einrichtung der
Schmutzwasserbeseitigung.

Beitrage werden erhoben zur Abgeltung der Vorteile, die durch die Moéglichkeit der
Inanspruchnahme entstehen.

§5
Beitragsfahige Aufwendungen

Beitragsfahig sind alle Investitionsaufwendungen fir die eigenen Anlagen der Ge-
meinde fur die zentrale 6ffentliche Abwasserbeseitigung nach der Allgemeinen Ab-
wasserbeseitigungssatzung. Aufwendungen fur Anlagen Dritter (Baukostenzu-
schisse) sind beitragsfahig, wenn die Gemeinde durch sie dauerhafte Nutzungs-
rechte an Abwasseranlagen erworben hat.

Bei der Berechnung der Beitragssatze sind Zuschusse sowie die durch spezielle De-
ckungsmittel auf andere Weise gedeckten Aufwandsteile abzuziehen.

Aufwendungen oder Aufwandsanteile fur die Strallenentwasserung sind nicht bei-
tragsfahig und bei der Beitragskalkulation herauszurechnen.

Der nicht durch Beitrage, Zuschisse oder auf andere Weise unmittelbar gedeckte
Teil der Investitionsaufwendungen wird ausschlieRlich durch Abschreibungen und
Zinsen im Rahmen der Abwassergebuhren finanziert.

§6

Berechnung des Beitrags

Der Beitrag errechnet sich durch die Vervielfaltigung der nach den Bestimmungen Uber den
Beitragsmalistab (§ 8) berechneten und gewichteten Grundstlcksflache mit dem Beitrags-
satz (§ 14).

§7
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen Grundstucke, die an eine zentrale 6ffentliche Abwas-
serbeseitigungseinrichtung angeschlossen werden kénnen und fur die

1. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung festgesetzt
ist, sobald sie bebaut, gewerblich, industriell oder in vergleichbarer Weise genutzt
werden durfen,



(1)

(2)

2. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung nicht festge-
setzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der ge-
ordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerbli-
chen, industriellen oder vergleichbaren Nutzung anstehen.

Wird ein Grundstuck an die zentrale 6ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung tat-
sachlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 nicht erfullt sind.

Grundstuck im Sinne dieser Satzung ist grundsatzlich das Grundstick im grundbuch-
rechtlichen Sinne.

§8

BeitragsmaRBstab fiir die Schmutzwasserbeseitigung

Der Abwasserbeitrag fur die Schmutzwasserbeseitigung wird aufgrund der nach der
Zahl der Vollgeschosse gewichteten Grundstucksflache (Vollgeschossmalistab) er-
hoben.

Fir die Ermittlung der Grundstucksflache gilt:

1. Soweit Grundsticke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30
BauGB), einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder in einem Gebiet liegen,
fur das ein Bebauungsplanentwurf die Voraussetzungen des § 33 BauGB er-
fullt, wird die Flache, auf die der Bebauungsplan bzw. der Bebauungsplanent-
wurf die bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzungsfest-
setzung bezieht, in vollem Umfang berucksichtigt.

2. Liegt ein Grundstuck nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, aber
im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder im Geltungsbereich einer
Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB (Auldenbereichssatzung), wird die Grund-
stlicksflache, die baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt wird
oder genutzt werden kann, in vollem Umfang berucksichtigt.

Als Flache in diesem Sinne gilt die Grundstucksflache bis zu einer Tiefe von
45 m (Tiefenbegrenzungsregelung).

Ist das Grundstlck Uber die Tiefenbegrenzungsregelung hinaus baulich, ge-
werblich, industriell oder vergleichbar genutzt, wird die Flache bis zum Ende
dieser Nutzung zu Grunde gelegt. Eine Ubergreifende Nutzung wird nur be-
rucksichtigt, wenn die bauliche Anlage oder die Nutzung nicht schon von einer
anderen Tiefenbegrenzungsregelung erfasst ist oder es sich um einen einheit-
lichen Baukorper handelt. Als Bebauung im Sinne der vorstehenden Regelun-
gen gelten nicht untergeordnete Baulichkeiten wie z.B. Gartenhauser, Schup-
pen, Stalle fur die Geflugelhaltung fir den Eigenverbrauch und dgl., anders
aber Garagen.

Fur die vorstehenden Regelungen dient zur Abgrenzung der baulich, gewerb-
lich, industriell oder vergleichbar genutzten Grundstucksflache eine Linie im



gleichmalligen Abstand von der Stral3e, dem Weg oder dem Platz ohne Ruck-
sicht darauf, ob darin eine Leitung verlegt ist. Der Abstand wird

a) bei Grundsticken, die an die StralRe, den Weg oder Platz angrenzen,
von der Straldengrenze aus gemessen,

b) bei Grundstucken, die mit der Stralle, dem Weg oder dem Platz nur
durch eine Zuwegung verbunden sind, vom Ende der Zuwegung an ge-
messen,

c) bei Grundstucken, die so an einem Platz, einem Wendehammer oder in
einer Lage zur Stral’e oder zum Weg liegen, dass eine Linie nach
Buchst. a) oder b) nicht ermittelt werden kann, als Kreisbogen um den
Mittelpunkt des Platzes gebildet,

d) bei Grundstlcken, die nicht an die Stralde, den Weg oder Platz angren-
zen, von der nachsten zugewandten Grundstlcksseite aus gemessen.

3. FUr bebaute, angeschlossene Grundstucke im AulRenbereich (§ 35 BauGB)
wird als Grundstlcksflache die mit baulichen Anlagen, die angeschlossen oder
anschlie3bar sind, Uberbaute Flache vervielfaltigt mit 5. Der angeschlossene,
unbebaute und gewerblich, industriell oder in vergleichbarer Weise genutzte
Teil von Grundstucken im Aul3enbereich wird zusatzlich berlcksichtigt. Hochs-
tens wird die tatsachliche Grundstlcksflache bericksichtigt. Die nach Satz 1
ermittelte Flache wird den baulichen Anlagen derart zugeordnet, dass ihre
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Aulienwanden der baulichen
Anlagen verlaufen (Umgriffsflache); bei einer Uberschreitung der Grund-
stliicksgrenze durch diese Zuordnung und soweit Flachen nach Satz 2 dabei
uberdeckt wurden, erfolgt eine gleichmalige Flachenerganzung auf den an-
deren Seiten. Satze 1 bis 4 gelten fur unbebaute Grundsticke im AufRenbe-
reich, die anschlieBbar sind, weil sie friher bebaut waren und nach § 35
BauGB wieder bebaubar sind, entsprechend. Als mit baulichen Anlagen Uber-
baute Flache gilt die Flache, die friher auf dem Grundstuck uberbaut war.

4. Fur Campingplatze und Freibader wird die volle Grundstucksflache zu Grunde
gelegt. Fur Dauerkleingarten, Sportplatze, Festplatze und Grundstlcke mit
ahnlichen Nutzungen wird die Grundstucksflache nur mit 75 v.H. angesetzt.
Fur Friedhofe, auch wenn sie mit einer Kirche bebaut sind, gilt Ziff. 3 Satz 1.

(3)  Fur die Ermittlung des unterschiedlichen Maldes der Nutzung wird die nach Absatz 2
ermittelte Grundstucksflache

1. vervielfacht mit:

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,

b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,

C) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,

d) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen und mehr.



FUr Grundstucke, die von einem Bebauungsplan oder einem Bebauungsplan-
entwurf, der die Voraussetzungen des § 33 erflillt, erfasst sind, ergibt sich die
Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der hochstzulassigen
Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt die tatsachliche Zahl der
Vollgeschosse.

C) Ist nur die zulassige Hohe von baulichen Anlagen festgesetzt, gilt als
Zahl der Vollgeschosse die hdchstzulassige Hohe geteilt durch 2,3 m,
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmannisch auf- oder abgerun-
det werden.

Ist tatsachlich eine hdhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zuge-
lassen oder vorhanden, ist diese zu Grunde zu legen; das gilt entsprechend,
wenn die hochstzulassige Hohe der baulichen Anlagen Uberschritten wird.

FUr Grundstucke oder Grundstlcksteile, soweit sie von einem Bebauungsplan
nicht erfasst sind oder fur Grundstucke oder Grundstucksteile, fur die ein Be-
bauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Hohe
der baulichen Anlagen nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse

a) bei bebauten Grundstlcken aus der Hochstzahl der tatsachlich vorhan-
denen Vollgeschosse;

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstlcken als zulassige Zahl der
Vollgeschosse unter Berucksichtigung der in der naheren Umgebung
uberwiegend vorhandenen Zahl der Vollgeschosse.

Bei Grundstucken, auf denen Garagen oder Stellplatze zulassig oder vorhan-
den sind, gelten Garagengeschosse als Vollgeschosse; mindestens wird ein
Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

Bei Kirchen und Friedhofskapellen wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

Bei Grundstucken, auf denen keine Bebauung zulassig ist, die aber gewerblich
oder industriell genutzt werden kdnnen oder werden, wird ein Vollgeschoss zu
Grunde gelegt. Das gilt fur Campingplatze und Freibader entsprechend, es sei
denn, aus der Bebauungsmaoglichkeit oder Bebauung ergibt sich eine hohere
Zahl der Vollgeschosse, die dann zu Grunde gelegt wird.

Bei Grundstlcken, bei denen die Bebauung auf Grund ihrer Nutzung nur un-
tergeordnete Bedeutung hat oder die nur in einer der baulichen oder gewerbli-
chen Nutzung vergleichbaren Art genutzt werden kénnen, insbesondere Dau-
erkleingarten, Festplatze und Sportplatze, wird anstelle eines Faktors nach Ziff.
1. die anrechenbare Grundstlicksflache mit dem Faktor 0,25 gewichtet.

Vollgeschosse i.S. der vorstehenden Regelungen sind nur Vollgeschosse i.S.
der Landesbauordnung. Ergibt sich aufgrund alter Bausubstanz, dass kein



Geschoss die Voraussetzungen der Landesbauordnung fur ein Vollgeschoss
erfullt, wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

§9
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides Eigentimerin oder
Eigentimer des Grundsticks oder zur Nutzung am Grundstuck dinglich Berechtigte oder
Berechtigter ist. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldnerinnen oder Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigen-
tumer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

§10
Entstehung des Beitragsanspruchs

(1)  Der Beitragsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der jeweiligen
zentralen offentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstuck einschliel3-
lich des ersten Grundstlicksanschlusses bei Anliegergrundstiicken bis zum zu ent-
wassernden Grundstuck, bei Hinterliegergrundstucken bis zur Grenze des Hinterlie-
gergrundsticks mit der Stral3e, in der die Leitung verlegt ist. Soweit ein Beitragsan-
spruch nach den Satzen 1 und 2 noch nicht entstanden ist, entsteht er spatestens mit
dem tatsachlichen Anschluss.

(2) Im Falle des § 7 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frihestens
jedoch mit der Genehmigung des Anschlusses nach der Allgemeinen Abwasserbe-
seitigungssatzung.

§ 11

Vorauszahlungen

Auf Beitrage kdnnen bis zur Héhe des voraussichtlichen Beitrages Vorauszahlungen gefor-
dert werden, sobald mit der Ausfuhrung einer Mallinahme begonnen wird. § 9 gilt entspre-
chend.

§12
Veranlagung, Falligkeit

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekannt-
gabe des Bescheides fallig. Bei der Erhebung von Vorauszahlungen konnen langere Fristen
bestimmt werden.

§13
Ablésung

Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Vertrag
zwischen dem Beitragspflichtigen und der Gemeinde in HOhe des voraussichtlich



entstehenden Anspruches abgelost werden. Fir die Berechnung des Ablosebetrages gelten
die Bestimmungen dieser Satzung.

§14
Beitragssatz

Der Beitragssatz fur die Herstellung der zentralen 6ffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-
einrichtung betragt

(1)

2,62 Euro/m?

Abschnitt: Gebuhren fiir die zentrale Abwasserbeseitigung

§ 15
Grundsatze der Gebuhrenerhebung

Far die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der zentralen offentlichen Abwasser-
beseitigungseinrichtungen und fur die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrich-
tende Abwasserabgabe werden Abwassergeblihren nach MalRgabe der folgenden
Vorschriften erhoben.

Abwassergebuhren werden flr die Grundstlcke, die in die 6ffentlichen zentralen Ab-
wasserbeseitigungsanlagen einleiten oder in diese entwassern, erhoben.

In die Gebuhrenkalkulation gehen neben den Kosten fur die eigenen Anlagen der
Gemeinde auch laufende Kosten fur die Nutzung von Anlagen Dritter, deren die Ge-
meinde sich zur Abwasserbeseitigung bedient, die Abschreibungen aus Baukosten-
zuschussen fur Anlagen Dritter (§ 5 Abs. 1 Satz 2) und Abschreibungen fir der Ge-
meinde unentgeltlich Ubertragene Abwasserbeseitigungsanlagen, insbesondere auf-
grund von ErschlieBungsvertragen, ein. Der Wert von unentgeltlich Gbergebenen Ab-
wasseranlagen gilt fir die Zinsberechnung als aus beitragsahnlichen Entgelten finan-
Ziert.

§ 16
GebuhrenmaRBstab fiir die Schmutzwasserbeseitigung

Die Gebuhr fur die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem die tatsachliche In-
anspruchnahme berucksichtigenden Mal3stab erhoben.

Malstab fur die Gebuhr ist die Schmutzwassermenge, die in die 6ffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlagen gelangt. Berechnungseinheit fur die Geblhr ist 1 cbm
Schmutzwasser.

Als in die offentliche Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt gelten

1. die dem Grundstuck aus offentlichen oder privaten Wasserversorgungsanla-
gen zugeflhrte und durch Wasserzahler ermittelte Wassermenge,



(4)

()

(6)

(1)

2. die auf dem Grundstlick gewonnene und dem Grundstlck sonst zugefihrte
Wassermenge,

3. die tatsachlich eingeleitete Schmutzwassermenge, insbesondere soweit eine
Abwassermesseinrichtung besteht.

Hat ein Wasserzahler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder Uber-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Schmutzwassermenge von der Ge-
meinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vor-
jahres und Berucksichtigung der begrindeten Angaben des Gebuhrenpflichtigen ge-
schatzt.

Die Wassermenge nach Abs. 3 Nr. 1, die aus privaten Wasserversorgungsanlagen
entnommen wurde, und die Wassermenge nach Abs. 3 Nr. 2 hat der Gebuhrenpflich-
tige der Gemeinde fur den Bemessungszeitraum (Kalenderjahr) bis zum 31. Januar
des folgenden Jahres anzuzeigen. Sie ist durch Wasserzahler nachzuweisen, die der
Gebuhrenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzahler mussen den
Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen und sind von einem Beauftragten der
Gemeinde abzunehmen und zu verplomben. Die Kosten der Abnahme und der Ver-
plombung tragt der Gebuhrenpflichtige. Wenn die Gemeinde auf solche Messeinrich-
tungen verzichtet, kann sie als Nachweis Uber die Wassermengen prufbare Unterla-
gen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schatzen, wenn diese auf
andere Weise nicht ermittelt werden kdnnen.

Wassermengen, die nachweislich nicht in die 6ffentliche Abwasserbeseitigung ge-
langt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalender-
jahres bis zum 31. Januar des folgenden Jahres zu stellen. Fir den Nachweis gilt
Abs. 5 sinngemal.

Abweichend von Satz 2 entfallt ein gesonderter Absetzungsantrag bis zum Ablauf
der Eichung, wenn ein Wasserzahler zur Ermittlung der Wassermengen nach Satz
1 installiert ist.

Die Gemeinde kann nach Anhorung des Antragstellers auf dessen Kosten Gutach-
ten anfordern. Zuviel erhobene GeblUhren sind zu verrechnen oder zu erstatten.

§ 17
GebuhrenmaRBstab fiir die Niederschlagswasserbeseitigung

Die Gebuhr fur die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach der bebauten oder
befestigten Flache auf dem Grundstlck, von der Niederschlagswasser in die Ab-
wasseranlagen gelangt, erhoben. Satz 1 gilt auch fur Niederschlagswasser, das
nicht Uber den Grundstucksanschluss, sondern Uber 6ffentliche Stralenflachen o-
der Uber Entwasserungsanlagen der Gemeinde, die nicht Bestandteil der Einrich-
tung zur Niederschlagswasserbeseitigung sind, in die Abwasseranlagen gelangt.
Berechnungseinheit ist 1 Quadratmeter. Bruchteile eines Quadratmeters werden
abgerundet.



(2)

Anderungen der auf ihren Grundstiicken im Bemessungszeitraum (Kalenderjahr) be-
bauten und befestigten Flachen haben die Grundstickseigentumer unverzuglich,
spatestens zum 31.01. des folgenden Jahres, zu erklaren. Malgebend fur die Ge-
buhrenbemessung ist die bebaute und befestigte Flache am 1. Dezember des Be-
messungszeitraums (Kalenderjahr). Die Erklarung ist eine Abgabenerklarung i.S. der
Abgabenordnung.

§18
Erhebungszeitraum

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

Soweit die Gebuhr nach den durch Wasserzahler ermittelten Wassermengen erho-
ben wird (§ 16 Abs. 3, 4 und 5) und die Ableseperiode nicht mit dem Erhebungszeit-
raum (Kalenderjahr) Ubereinstimmt, gilt als Berechnungsgrundlage fur den Erhe-
bungszeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperiode, von der mindestens 11 Mo-
nate in den Erhebungszeitraum fallen.

§19
Gebuhrenpflicht

Die Gebuhrenpflicht besteht, sobald das Grundstuck an die zentrale offentliche Abwasser-
beseitigungseinrichtung angeschlossen ist und den zentralen &ffentlichen Abwasserbeseiti-
gungseinrichtungen von dem Grundstick Abwasser zugefuhrt wird.

§ 20
Entstehung des Gebiihrenanspruchs

Der Gebuhrenanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme. Die Abrechnung entstan-
dener Anspruche erfolgt jahrlich (§ 18); vierteljahrlich werden Vorausleistungen fur
schon entstandene Teilanspruche erhoben (§ 21).

Wechselt der Gebuhrenschuldner wahrend des Jahres, entsteht der Anspruch damit
fur den abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bishe-
rige und der neue Gebuhrenschuldner Gesamtschuldner.



(1)

(2)

(2)

§21
Vorausleistungen

Ab Beginn des Erhebungszeitraumes kdnnen von der Gemeinde Vorausleistungen
auf die Gebuhren verlangt werden. Die Hohe richtet sich nach der Gebuhrenschuld
des Vorjahres oder dem voraussichtlichen Entgelt flr das laufende Jahr.

Vorausleistungen werden mit je einem Viertel des Betrages nach Absatz 1 Satz 2 am
15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. erhoben.

§ 22
Gebiuihrenschuldner

Gebuhrenschuldner sind die Grundstuckseigentumer und dinglich Nutzungsberech-
tigten, bei Wohnungs- oder Teileigentum die Wohnungs- oder Teileigentimer.

Mehrere Eigentumer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind
Gesamtschuldner. Das gilt auch fur die Wohnungs- und Teileigentumer in einer Ei-
gentimergemeinschaft hinsichtlich der auf ihnr gemeinschaftliches Grundstilick entfal-
lenden Gebuhren.

§ 23
Falligkeit

Die Gebuhren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der
Bekanntgabe des Bescheides fallig; § 20 Abs. 2 bleibt unberuhrt.

§24
Gebiihrensatze

Die Gebuhr betragt:

1. fur die Schmutzwasserbeseitigung 2,80 €jem?
2. fur die Niederschlagswasserbeseitigung 0,46 € je angeschlossenen m?

IV. Abschnitt: Gebuhren fur die dezentrale Abwasserbeseitigung

§ 25

Grundsatze fur die Gebuhrenerhebung bei der dezentralen Abwasserbeseitigung

Fur die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der dezentralen offentlichen Abwasserein-
richtung werden Gebuhren erhoben; § 15 Abs. 3 gilt entsprechend.



§ 26
GebiithrenmafBstab und Gebiihrensatz

1. bei Kleinklaranlagen

- die Grundgebuhr betragt 105,00 € je Abfahrt
- die Zusatzgebuhr betragt bei der Abfuhr

von Schlamm aus Kleinklaranlagen 3250€/ m?

2. bei Abwassergruben

- die Grundgebuhr betragt 105,00 € je Abfahrt

- die Zusatzgebuhr betragt bei der Abfuhr
abgefahrenen Abwassers 3250€/ m?
§ 27

Gebuhrenpflicht und entsprechend anwendbare Bestimmungen

(1)  Die Gebuhrenpflicht besteht, sobald die Kleinklaranlage oder die Abwassergrube in
Betrieb genommen wird.

(2) §§18, 20, 21, 22, 23 gelten entsprechend.

V. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 28
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die fur die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der
Rechtsverhaltnisse am Grundstuck ist der Gemeinde sowohl vom Veraul3erer als auch vom
Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstick Anlagen
vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z.B. grundstiickseigene Brun-
nen, Wasserzufihrungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so hat der Abga-
benpflichtige dies unverziglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung
besteht fur ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geandert oder beseitigt werden. Be-
auftragte der Gemeinde durfen nach MalRgabe der Abgabenordnung Grundstiicke betreten,
um Bemessungsgrundlagen fur die Abgabenerhebung festzustellen oder zu Uberprufen; die
Abgabenpflichtigen haben dies zu erméglichen.

§ 29
Datenverarbeitung

(1)  Zur Ermittlung der Abgabenpflichten und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen perso-
nenbezogenen und grundstlicksbezogenen Daten, die aus der Prifung des gemeind-
lichen Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch der Gemeinde bekannt geworden



(2)

3)

(4)

sind, sowie aus dem Grundbuch, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehorde
und des Katasteramtes durch die Gemeinde zulassig. Die Gemeinde darf sich diese
Daten von den genannten Amtern und Behérden Ubermitteln lassen und zum Zwecke
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.

Soweit die Gemeinde die 6ffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie be-
rechtigt, die im Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grundstlicksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten fur Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden
und weiter zu verarbeiten.

Soweit die Gemeinde sich bei der 6ffentlichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die Offentliche Wasserversorgung durch einen Dritten
erfolgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen
und zur Festsetzung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen personenbe-
zogenen und grundsticksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten von diesen
Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach
dieser Satzung weiterzuverarbeiten.

Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen
und von nach den Absatzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den flr die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Da-
ten zu fuhren und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung zu verwenden und weiterzuverarbeiten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die Pflichten nach §§ 16 Abs. 5, 17 Abs. 2 und 27 der Satzung
sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.

(1)
(2)

3)

§ 31
Inkrafttreten

Diese Abgabensatzung tritt am 01. Januar 2005 in Kraft.

Gleichzeitig treten die Satzungen Uber die Erhebung von Beitragen und Gebuhren
fur die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wrist vom 12. Marz 1998 in der Fassung
der 2. Anderungssatzung vom 12. Dezember 2002 und die Gebiihrensatzung fiir
Grundstucksklaranlagen vom 07. September 2000 aulRer Kraft.

Soweit Abgabenanspruche vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind,
gelten die dafur maRgebenden Regelungen.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Wrist, den 20.12.2004

gez. G. Biehl
Blrgermeister



	Satzung
	Öffentliche Einrichtungen

